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Entschädigungsatzung der Gemeinde Bünsdorf 
(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 

 
Aufgrund der §§ 4 und 24 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in Ver-
bindung mit der Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern 
(Entschädigungsverordnung – EntschVO), der Landesverordnung über die Entschädi-
gung der Wehrführen der freiwilligen Feuerwehren und ihrer Stellvertretungen ( Ent-
schädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren – EntschVOfF) und den Richtlinien ü-
ber die Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeu-
erwehren (Entschädigungsrichtlinien – EntschRichtl-fF) in den derzeit gültigen Fassun-
gen wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.09.2008 folgende Entschädi-
gungssatzung für die Gemeinde Bünsdorf erlassen: 
 

Abschnitt 1 
Gemeindevertretung und Ausschüsse 

 
§ 1 

Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeld 
 

1. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte, Mitglieder der Gemeindevertretung und ehren-
amtlich tätige Bürger und Bürgerinnen haben Anspruch auf Zahlung einer Entschä-
digung. 

 
2. Die Entschädigung wird wie folgt festgesetzt: 
 
2.1. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält nach Maßgabe der Entschädi-

gungsverordnung eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 90 % des Höchstsat-
zes der Verordnung. 

 
2.2. Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürger-

meisters wird nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung bei Verhinderung der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters für ihre oder seine besondere Tätigkeit 
als Vertretung eine Aufwandsentschädigung je nach Dauer der Vertretung bis zur 
Höhe der Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters 
gewährt Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag an dem die Bürgermeis-
terin oder der Bürgermeister vertreten wird, ein Dreißigstel der monatlichen Auf-
wandsentschädigung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Die Aufwands-
entschädigung für die Stellvertretung darf die Aufwandsentschädigung der Bürger-
meisterin oder des Bürgermeisters nicht übersteigen. 

 
2.3. Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter erhalten nach Maßgabe der Entschädi-

gungsverordnung eine monatliche pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 
75 % des Höchstsatzes der Verordnung. 

 
2.4. Die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse (bür-

gerliche Mitglieder) erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung ein Sit-
zungsgeld in Höhe von 60 % des Höchstsatzes der Verordnung für die Teilnahme 
an Sitzungen der Ausschüsse, in die sie gewählt sind. 

 
2.5. Ausschussvorsitzende erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung eine 

monatliche pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 75 % des Höchstsatzes 
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der Verordnung. Die Aufwandsentschädigung nach § 1 Abs. 2.3 dieser Satzung 
bleibt unberührt. 

 
§ 2 

Sonstige Entschädigungen 
 
1. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält neben der Aufwandsentschädi-

gung folgende monatliche Pauschalen: 
 
1.1. Zur Erstattung der Reisekosten für Fahrten im Kreisgebiet Rendsburg-Eckernförde 

in Höhe von 10 % der nach § 1, Abs. 2.1 dieser Satzung gewährten Aufwandsent-
schädigung. 

 
1.2. Dienstzimmerentschädigung 

Benutzung des Wohnraumes inklusive Aufwendungen für dessen Heizung, Be-
leuchtung und Reinigung in Höhe von 10 % der nach § 1, Abs. 2.1 dieser Satzung 
gewährten Aufwandsentschädigung. 

 
1.3. Telefonkostenpauschale 

Benutzung einer privaten Telekommunikationseinrichtung in Höhe von 5 % der 
nach § 1, Abs. 2.1 dieser Satzung gewährten Aufwandsentschädigung. 

 
2. Gemeindevertreterinnen und -vertreter, den nicht der Gemeindevertretung angehö-

renden Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen ist der durch 
die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit während der 
regelmäßigen Arbeitszeit entgangene Arbeitsverdienst aus unselbständiger Arbeit 
auf Antrag in der nachgewiesenen Höhe gesondert zu ersetzen. Ferner ist der auf 
den entgangenen Arbeitsverdienst entfallende Arbeitgeberanteil zur Sozialversiche-
rung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des Entschädigungsberechtigten 
an den Sozialversicherungsträger abgeführt wird (§ 13 Abs. 1 EntschVO). Sind die in 
Satz 1 genannten Personen selbständig, so erhalten sie für den durch die Wahr-
nehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit während der regelmäßi-
gen Arbeitszeit entstandenen Verdienstausfall auf Antrag eine Verdienstausfallent-
schädigung, deren Höhe je Stunde im Einzerfall auf der Grundlage des glaubhaft 
gemachten Verdienstausfalls nach billigem Ermessen festgesetzt wird. Der Höchst-
betrag der Verdienstausfallentschädigung je Stunde beträgt 30,00 € (§ 13 Abs. 2 
EntschVO). 

 
3. Gemeindevertreterinnen und -vertreter, den nicht der Gemeindevertretung angehö-

renden Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen, die einen 
Haushalt mit mindestens zwei Personen führen und nicht oder weniger als 20 Stun-
den je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die durch das Ehrenamt oder die eh-
renamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit vom Haushalt während der regelmäßi-
gen Hausarbeitszeit auf Antrag für jede volle Stunde der Abwesenheit eine Ent-
schädigung. Der Stundensatz dieser Entschädigung beträgt 7,50 €. Auf Antrag sind 
statt einer Entschädigung nach Stundensätzen die anfallenden notwendigen Kosten 
für eine Vertretung im Haushalt zu ersetzen (§ 13 Abs. 3 EntschVO). 

 
4. Gemeindevertreterinnen und -vertreter, den nicht der Gemeindevertretung angehö-

renden Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen werden auf 
Antrag die nachgewiesenen Kosten einer durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes 
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oder der ehrenamtlichen Tätigkeit erforderlichen entgeltlichen Betreuung von Kin-
dern, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, oder pflegebedürftiger 
Familienangehöriger gesondert erstattet. Dies gilt nicht für Zeiträume, für die ent-
gangener Arbeitsverdienst aus unselbständiger Arbeit oder Verdienstausfallent-
schädigung nach Absatz 3 oder eine Entschädigung nach Absatz 4 gewährt wird 
(§ 14 EntschVO). 

 
5. Gemeindevertreterinnen und -vertreter, den nicht der Gemeindevertretung angehö-

renden Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen werden auf 
Antrag die Fahrkosten, die ihnen durch die Fahrt zum Sitzungsort und zurück ent-
stehen, höchstens jedoch in Höhe der Kosten der Fahrt von der Hauptwohnung 
zum Sitzungsort und zurück, gesondert erstattet. Bei Benutzung privateigener Kraft-
fahrzeuge richtet sich die Höhe der Entschädigung nach den Sätzen des § 6 Abs. 1 
bis 3 Bundesreisekostengesetz. 

 
Abschnitt 2 

Freiwillige Feuerwehr 
 

§ 3 
Aufwandsentschädigung 

 
1. Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeindewehrführer erhält nach Maßgabe der 

Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) eine monatliche 
Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung. 

 
2. Die Stellvertretung der Gemeindewehrführerin oder des Gemeindewehrführers er-

hält nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren 
(EntschVOfF) eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes 
der Verordnung. 

 
3. Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeindewehrführer sowie deren oder dessen 

Stellvertreterin bzw. Stellvertreter erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsver-
ordnung freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) eine monatliche Reinigungspau-
schale in Höhe des Höchstsatzes nach § 3 Abs. 3 und Abs. 4 EntschVOfF. 

 
4. Die Gerätewartin oder der Gerätewart erhält für den Mehraufwand zur Wartung und 

Pflege der Fahrzeuge gem. Entschädigungsrichtlinien (EntschRichtl-fF) eine monat-
liche Entschädigung in Höhe von 25,00 €. 

 
§ 5 

Inkrafttreten 
 
Diese Entschädigungssatzung tritt zum 01. Januar 2009 in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Entschädigungssatzung vom 04.11.2003 zum 01. Januar 2009 au-
ßer Kraft. 
 
Bünsdorf, 11.12.2008 
 
 
Jens Kühne 
Bürgermeister 


